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SPIEGEL
Bestseller

Benefizveranstaltung
Sonntag, 25.05.25, Alex Huber Forum 
Vorverkauf ab dem 03.05.2025  S. 19 

Lesung, Donnerstag, 8.5.
19.30 Uhr, Gemeindebücherei S. 12 

Samstag, 10.05.2025,  
Waldseehalle  S. 12

Heideseetriathlon 2025
Sonntag, 11. Mai 2025 
www.tvforst-triathlon.de  S. 21
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Wir wünschen allen   
Mitbürgerinnen und Mitbürgern 

frohe Ostern und   
erholsame Feiertage!

Gemeinderat, Gemeindeverwaltung 
und Bürgermeister
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... WICHTIGES & WISSENSWERTES ...
RATHAUS

Bürgermeister Bernd Killinger
Sekretariat des Bürgermeisters, Candy Reußwig 780 – 112
Telefonzentrale 780 – 0
Telefax 780 – 237
Hauptamt
Hauptamtsleiter Heimo Czink 780 – 109
Sekretariat Clarissa Rönnfeldt 780 – 110
Personalamt  Bianca Feller 780 – 105
 Judith Kretzler           780 – 155
 Biljana Pepic 780 – 103
Vereine/EDV/Heidesee/Organisation Jürgen Hoff mann 780 – 108
Bildung+Soziales/Schule/VHS Anke Brecht 780 – 106
 Stefanie Tica 780 – 104
 Silke Köhler 780 – 116
Jugendsozialarbeit Stefanie Süss 780 – 107
Geschäftsstelle GR/Öff entlichkeitsarbeit Anna Bohn 780 – 114
Pressestelle Andrea Bacher-Schäfer 780 – 113
Redaktion Mitteilungsblatt Manuela Brecht 780 – 212
Standesamt/Sozialamt Nicole Klär 780 – 185

Finanzverwaltung
Rechnungsamtsleiter Michael Veith 780 – 216
Sekretariat Patricia Hausknecht,  780 – 215
 Anja Gruhlke 780 – 275
Steueramt Thomas Reisert 780 – 214
Finanzen und eigene Steuern Anette Krämer-Händel 780 – 217
Gemeindekasse Michaela Langnau, 780 – 213
  Sibylle Schwaninger 780 – 273
Grundbucheinsichtsstelle Ramona Nieslony 780 – 218

Bauverwaltung
Bauamtsleiter Frank Dochat 780 – 205
Sekretariat Melanie Improta 780 – 278
Feuerwehrwesen Lars Huber 780 – 288
Gebäudeverwaltung/Bauhof  Uwe Dautermann 780 – 207
 Thomas Horn 780 – 277
Technischer Bereich Claudia Wünsch 780 – 206
Umwelt- und Ordnungsamt  Jürgen Endres 780 – 210
 Michaela Mattern 780 – 211
 Arianna Kleinhans 780 – 209
Integrationsbeauftragte  Yasemin Ergün  780 - 272
Hausmeister – Bereitschaftsdienst 01 74/3 45 74 72

Bürgerbüro Fax 780 – 183, Tel. 780 – 200
Ulrike Wickenheißer 780 – 180
Stephanie Hellriegel 780 – 181
Sabine Herzog 780 – 182
Meike Krämer 780 – 184
Öff nungszeiten Bürgerbüro: Mo. und Di. 9.00 bis 15.00 Uhr, Mi. geschlossen,
Do. 9.00 - 12.30 Uhr und 13.30 - 19.00 Uhr, Fr. 9.00 - 12.00 Uhr

Notruf Polizei 1 10
Polizeiposten Karlsdorf-Neuthard 3 90 09 30
Notruf Feuerwehr 1 12
Rettungsdienst 1 12
Katholisches Pfarramt 22 35
Evangelisches Pfarramt 1 38 61
Bestattungen Jäckle GmbH 8 16 33
Bestattungen Bruchsaler Schreinermeister 8 95 55
Bestattungsdienst Philipp e.K. 2254
Beratungsstelle „Libelle“ Beratung bei häuslicher Gewalt 7 13 03 23
„Geschütztes Wohnen“ Frauenhäuser   7 13 03 24
Bezirksschornsteinfegermeister Frank Geißler, Bruchsal 1 75 16
Forstrevier „Obere Lußhardt“, Karsten Sieben  07262/2 54 39 20
Karsten.sieben@forstbw.de
Mülldeponie 8 99 26
Sperrmüll-Hotline 0800/2 98 20 30
Schadensmeldung Straßenbeleuchtung 
www.netze-bw.de/dienstleistungskunden/beleuchtung/
stoerung-strassenbeleuchtung oder im Bauamt  780-207
bei Unfällen oder Gefahr in Verzug  0800/ 36 29 477
Kabelfernsehen (Vodafone)  0221/46 61 91 00
EnBW Regionalzentrum Nordbaden
Zentrale in Ettlingen 07243/1 80-0
Störungsmeldestelle – Strom 0800/3 62 94 77
Erdgas Südwest GmbH, Mingolsheim 07253/94 44 – 0
Netze-Gesellschaft Südwest mbH   07243/34 27-100
Störmeldenummer Erdgas 0800/3 62 92 75
Bezirkszentrum Forst 07251/91 55 – 0
Servicetelefon 0800/9 99 99 66
Deutsche Glasfaser Service Management Center (SMC) 
Notfallhotline  02861 9 06 07 03
Geschäftskunden (inexio) 06831/50 30 – 130
Geschäftsstelle Gemeinsamer Gutachterausschuss  
gutachterausschuss@bruchsal.de  7 91 77
Tierarztpraxis Vogelbacher 303747

WICHTIGE RUFNUMMERN

Allgemeinmedizin
Simone Wiedemann 1 51 43
Dr. med. Stephan Weis 9 70 00
Frauenärzte Dr. Monika Hankeln 98 09 80
Kardiologe Dr. Frank Wojcieski 9 37 79 52
Psychotherapie
Dipl.Psychotherapeutin Gisela Dussel 30 21 02
Dr. Tanja Fieber 30 35 50
Heilpraktiker Psychotherapie – PS. Denk an dich
Petra Beller: Tel. 0172-6146342, Stefanie Füßler: Tel. 0170-3235984
Heilpraktiker
Gabriele Krutki 20 15
Birgit Lüll 3 04 85 63
Angelika Bahm 30 19 81
Zahnmedizin
Dr. Jeanne-Marie Andriescu 1 89 77
Dominik Steinhauer 24 01
Dr. Heike Stengel 93 42 42
Krankengymnastik
Badenreha Markus Hörner 3 02 44 30
Ergotherapie Christine Wiederspahn  30 66 55
Logopädie Christina Walter-Trautwein 30 62 89
Praxis für Podologie u. medizinische Fußpfl ege Tomov-Baris 3 22 41 73
Praxis für Podologie - Die Fußschwestern 7 24 56 66
Praxis für medizinische Fußpfl ege Lehnkering 8 21 12
Hebamme Vera Luft 0176/72 40 67 79
Seniorenheim im Kirchengarten, BruderhausDiakonie 981 – 0
Pfl egedienste
Sozialstation St. Elisabeth 3 66 17 17
CURA VITA Krankenpfl ege 7 24 87 88
Pfl egestützpunkt Bruchsal 0151/12 58 88 34 oder 7 91 99
Hörhilfen: Firma Bickle 7 24 86 47, Hörwerk 5 09 79 51
Sehhilfen: Firma Chic 8 19 89, Firma Reich 8 49 81

GESUNDHEITSWESEN

EINRICHTUNGEN IN DER GEMEINDE
Lußhardt-Gemeinschaftsschule Forst-Hambrücken
Sekretariat Christine Strohmeyer 97 84 – 0
Rektor Stephan Walter 97 84 – 10
Schulsozialarbeit Stefanie Just 01 51/15 79 39 94
Hausmeister 97 84 – 30
Schulkindbetreuung (Spielkiste)  01 70/6 83 35 93
Kindertagesstätte Spatzennest 30 49 50
Kindertagestätte St. Franziskus 1 78 26
Kindertagesstätte Ulrika 22 22
Kindertagesstätte Buntstift 3 22 22 64
Familienzentrum im Jägerhaus
Rita Lampert (nur während den Öff nungszeiten) 7 24 14 68
Jugendhaus ForJu 9 34 87 89
Musikschule Forst, Außenstellenleiter Klaus Heinrich 97 82 – 0
Volkshochschule Außenstelle 780 – 106
Waldseehalle 3 06 59 37
Waldseestadion 8 54 40
Freizeitpark Heidesee
Bademeister (nur bei Badebetrieb) 0 72 51/3 06 57 47
ZV Wasserversorgung, Wassermeister Graupner 01 72/6 13 37 52

GEMEINDEBÜCHEREI
Edina Bärwald 780 – 281
Ines Probst/Irina Rutz/Cornelia Kühner 780 – 280, 780 – 282
Öff nungszeiten:
Di.  10.00 – 12.00 + 15.00 – 19.00 Uhr;
Mi. 15.00 – 18.00 Uhr Do. 10.00 – 12.00 + 15.00 – 18.00 Uhr
Fr. 12.00 – 14.00 Uhr Sa. 10.00 – 13.00 

01.02.25  106,81 üNN         01.03.25  106,87 üNN          01.04.25  106,80 üNN

GRUNDWASSERSTAND

Marienapotheke 30 02 78

APOTHEKEN

Ihre Tonne wurde nicht geleert? Bitte wenden Sie sich an die
kostenfreie Servicenr. Privatkunden-Telefon: 0800 2 9820 20.

GRÜNABFALLSAMMELPLATZ

Öff nungszeiten von April bis Oktober
Montag bis Freitag von 16.00 bis 18.00 Uhr, Samstag von 10.00 bis 16.00 Uhr

– WERTSTOFFABFUHR – GRÜNE TONNE
Donnerstag, 24.04.2025

Abfuhr von Kunststoff en, Metallen, Verbundstoff en, 
Schaumstoff en und sonstigen Verkaufsverpackun-
gen (außer Glas)

BIOTONNE 
Freitag, 25.04.2025
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Geisterstunde
in der Gemeindebücherei
Herzlichen Dank an alle kleinen und großen Besucher fürs Kommen und
ganz besonders an die ehrenamtlichen VorleserInnen und MusikerInnen der
Gemeindebücherei, die diesen Abend mit Engagement, Begeisterung und
Leidenschaft vorbereitet und durchgeführt haben!
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Liebe Forsterinnen und Forster,
schon wieder wird es Ostern, obwohl 
wir doch erst kürzlich den Neujahrs-
empfang gefeiert haben.
Von Herzen wünsche ich Ihnen und 
Ihren Liebsten schöne Feiertage und 
erholsame Ferien.
Das Frühjahr hat mit schönstem Wet-
ter begonnen. Manche sagen schon, 
fast zu schön. Der Landkreis Karlsruhe 
hat bereits erste Waldbrandwarnun-
gen herausgegeben. Bitte vermeiden 
Sie an öffentlichen Orten unbedingt 
offenes Feuer. Für das Suchen der Osternester bietet die Witte-
rung aber voraussichtlich beste Bedingungen. Ich wünsche Ih-
nen, dass Sie alle Verstecke mit den Geschenken finden.
Herzlich danke ich dem Gemeinderat für den Haushaltsbeschluss 
im März. Wir rechnen nun täglich mit der Genehmigung des 
Haushalts. Bitte tanken Sie über die Feiertage alle ein wenig Kraft, 
denn der Sommer wird arbeitsreich werden: Schon bald wird der 
eigenwirtschaftliche Glasfaserausbau beginnen. Parallel wird 
zudem der geförderte Glasfaserausbau zu bewältigen sein. Auf 
rund 35 Kilometer Wegstrecke werden Glasfaserleitungen verlegt 
werden. Ebenso stehen mit der Erweiterung des Seniorenheims 
und der Entwicklung der Karl-Wirth-Straße 12 zwei große Bau-
projekte vor der Tür. Darüber hinaus gehen die Planungen für 
das Sanierungsgebiet, die Ganztagsgrundschule, das Nahwärme-
netz, den weiteren Photovoltaikausbau, die Eröffnungsbilanz für 
unseren Haushalt und die Digitalisierung im Rathaus weiter. Es 
besteht kein Zweifel: Forst bewegt!
Schöne Osterfeiertage und herzliche Grüße
Ihr
Bernd Killinger
Bürgermeister

Geänderter Erscheinungstag
Aufgrund der kommenden Feiertage Ostermontag, 21.04. 
und Maifeiertag, 01.05., verschiebt sich der Erscheinungstag 
des Mitteilungsblattes jeweils von Donnerstag auf Freitag.

Viele Feste rund um den 1. Mai – Tradition und 
Geselligkeit in Forst

In diesem Jahr wird am Mittwoch, 
den 30.04.2025, auf dem Kirchplatz 
in Forst die Tradition des Maibaum-
stellens fortgesetzt. �  
Die Arge Forster Vereine unter der 
Schirmherrschaft von Bürgermeis-
ter Bernd Killinger freut sich, die 
Bevölkerung zu diesem besonde-
ren Ereignis einzuladen.
Um 18.00 Uhr läuten die Böller-
schützen des Schützenvereins den 
feierlichen Moment ein, wenn die 
Freiwillige Feuerwehr den Mai-
baum aufstellt.
Aus Sicherheitsgründen ist der ge-
samte Kirchplatz während der Auf-
stellung für die Öffentlichkeit ge-
sperrt. Wir bitten um Verständnis.
Ein Höhepunkt des Abends wird 
die Vorstellung der diesjährigen 

Maiköniginnen und ihrer Hofdamen sein.
Mit Charme und Würde werden sie die Gemeinde ein Jahr lang 
bei verschiedenen Anlässen repräsentieren.
Für das leibliche Wohl ist durch den Turnverein und Reiterverein 
gesorgt.
Ein herzlicher Dank gilt dem Schützenverein, der die federführen-
de Organisation dieses traditionsreichen Abends übernimmt.

Alle beteiligten Vereine freuen sich auf zahlreiche Besucher und 
einen gelungenen Auftakt in den Mai!
Seien Sie dabei und erleben Sie einen Abend voller Tradition, 
Gemeinschaft und Freude.

Fahrt zur Partnerstadt Landsberg

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger,
wir freuen uns, Ihnen eine spannende Fahrt zu unserer Part-
nerstadt Landsberg anzukündigen.
Diese Reise wird vom 22.08. bis 24.08.2025 stattfinden und 
ein abwechslungsreiches Programm bieten.
Melden Sie sich bitte schnellstmöglich bei der Gemeinde 
Forst, Anna Bohn, per E-Mail: bohn@forst-baden.de an, um 
Ihren Platz zu sichern. Begrenzte Plätze – daher melden Sie 
sich schnell an!
Die Kosten für den Bus werden von der Gemeinde Forst ge-
tragen. Für Sie als Teilnehmer würden Unterbringungskosten 
für das Mühlenhotel (https://muehlenhotel-halle.de) anfallen.
Preis pro Nacht: 75,00 Euro Einzelzimmer | 90,00 Euro Dop-
pelzimmer zzgl. Frühstück, 14,00 Euro Person/Tag
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine unvergessliche 
Zeit in Landsberg!

Herzlichen Glückwunsch  
zum 90. GEBURTSTAG

Am Dienstag, 22. April 2025, vollendet 
Herr Anton Schrag das 90. Lebensjahr.

Dem hochbetagten Jubilar herzliche 
Glückwünsche und alles Gute, Gesund-
heit  und einen gesegneten Lebens-
abend.
Wir freuen uns, auch die Glückwünsche 
des Herrn Ministerpräsidenten über-
bringen zu dürfen.

Mit den besten Grüßen
Bernd Killinger
Bürgermeister

Herzlichen Glückwunsch  
zum 90. GEBURTSTAG
Am Freitag, 25. April 2025, vollendet 
Herr Günter Schmidt das 90. Lebensjahr.

Dem hochbetagten Jubilar herzliche 
Glückwünsche und alles Gute, Gesund-
heit und einen gesegneten Lebens-
abend.
Wir freuen uns, auch die Glückwünsche 
des Herrn Ministerpräsidenten über-
bringen zu dürfen.

Mit den besten Grüßen
Bernd Killinger
Bürgermeister
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Achtung ab 1. Mai 2025 nur noch digitale 
Lichtbilder für Personalausweis und Reisepass 
möglich
Ab dem 1. Mai 2025 sind für die Beantragung von Personalaus-
weisen und Reisepässen nur noch digitale Lichtbilder möglich. 
Passbilder in Papierform können ab diesem Tag nicht mehr an-
genommen werden. Unter https://alfo-passbild.com/fotograf-in-
der-naehe erfahren Sie, welche Fotografen sich für die digitale 
Lichtbildübermittlung registriert haben. Nach dem 26. Mai 2025 
ist dann auch die Selbstaufnahme im Bürgerbüro möglich.

Gemeinderat ändert die Satzung über  
den Verkauf von Waren
Der Gemeinderat hat in der letzten Sitzung die Satzung über den 
Verkauf von Waren geändert. Demnach wird es weiterhin drei 
mögliche verkaufsoffene Sonntage im Jahr geben. Bisher konn-
ten immer am dritten Sonntag im Juni, August oder Oktober ver-
kaufsoffene Sonntag festgelegt werden. Künftig wird am dritten 
Sonntag im Juni und am dritten Sonntag im Oktober ein Verkauf 
möglich sein, im August wurde der verkaufsoffene Sonntag auf 
das zweite Wochenende gelegt. Diese Änderung wurde erforder-
lich, da sich die Organisatoren des Dorffestes (Jugendgemeinde-
rat) und des Kerwefestes neu abgestimmt haben. Die geänderte 
Satzung tritt am 1. Mai 2025 in Kraft.

Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten 
an Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und 
Abstimmungen 
Gemäß § 50 Absatz 1 Bundesmeldegesetz (BMG) in der seit 1. No-
vember 2015 geltenden Fassung darf die Meldebehörde Parteien, 
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf staatlicher 
und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl oder Abstimmung 
vorangehenden Monaten so genannte Gruppenauskünfte aus 
dem Melderegister erteilen. Die Auswahl ist an das Lebensalter 
der betroffenen Wahlberechtigten gebunden. Die Auskunft um-
fasst den Familiennamen, Vornamen, Doktorgrad und derzeitige 
Anschriften sowie, sofern die Person verstorben ist, diese Tatsa-
che. Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht 
mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten übermit-
telt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl oder 
Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen Monat 
nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu vernichten.
Die Wahlberechtigten haben das Recht, der Datenübermittlung 
zu widersprechen.
Der Widerspruch kann bei der Gemeinde Forst, Bürgerbüro, 
Weiherer Straße 1, Forst, eingelegt werden. Bei einem Wider-
spruch werden die Daten nicht übermittelt. Der Widerspruch 
gilt bis zu seinem Widerruf.
 
­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 
 
 
Gemeindeverwaltung Forst 
Bürgerbüro 
Weiherer Straße 1 
76694 Forst 
 
Absender: 
 
Name, Vorname    ___________________________________________ 
 
Geburtsdatum               ___________________________________________ 
 
Straße, Hausnummer   _______________________________________________ 
 
Ich bitte von der Veröffentlichung bzw. Weitergabe meiner persönlichen Daten an Parteien, 
Wählergruppen und Träger von Wahlvorschlägen abzusehen. 

 
 

Datum: ____________     Unterschrift: ____________________________ 
 
 

Amtliche Bekanntmachungen

Die Gemeinde Forst sucht ab 01.07.2025 
einen

Sachbearbeiter im Ordnungsamt (m/w/d) – 
Teilzeit 60 % (23,4 Stunden/Woche)

Die Sachbearbeitung hat den Schwerpunkt Bußgeldstelle und 
Ordnungswidrigkeiten sowie Flüchtlingsangelegenheiten.
Ihre Aufgabenschwerpunkte
•	 Sachbearbeitung Bußgelder und Ordnungswidrigkeiten
•	 Bearbeitung von Parkverstößen
•	 stationäre Überwachung von Geschwindigkeitsverstößen
•	 Koordination der Wartung und Inbetriebnahme aller Mess-

stationen und Kameras
•	 Bearbeitung von Akten in OWI-21
•	 Erstellen von Unterbringungs- und Gebührenbescheiden
•	 Überwachung der Belegungspläne in der AUB inkl. Bege-

hungen
•	 Aufbereitung und Meldung von Statistiken
Ihr Profil
•	 Abgeschlossene Berufsausbildung als Verwaltungsfach-

angestellte/r oder eine vergleichbare Ausbildung
•	 Organisationsfähigkeit, Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, 

Einsatzbereitschaft
•	 rasche Auffassungsgabe und strukturierte Arbeitsweise
•	 Fähigkeit zu selbstständigem und eigenverantwortlichem 

Arbeiten
•	 Gute EDV-Kenntnisse und ein sicherer Umgang mit MS-

Office
Wir bieten
•	 ein verantwortungsvolles, vielseitiges, anspruchsvolles 

und abwechslungsreiches Aufgabengebiet
•	 ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
•	 leistungsgerechte Bezahlung nach den Vorschriften des 

Tarifvertrages für den öffentlichen Dienst (je nach Qualifi-
kation bis E 6 TVöD)

•	 30 Urlaubstage pro Jahr
•	 flexible Arbeitszeiten im Rahmen der Gleitzeitregelungen
•	 Möglichkeit zum Fahrradleasing
Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung 
bis zum 25.04.2025.
Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne: Micha-
ela Mattern (stv. Leiterin des Ordnungsamtes), 
07251/780-211, mattern@forst-baden.de

Aushilfskräfte für die Badesaison gesucht
Die Gemeindeverwaltung Forst 
sucht für die Badesaison 2025 Ret-
tungsschwimmer/Aushilfen für den 
Freizeitpark „Heidesee“.
Aufsichtspersonen halten die Ord-
nung am „Heidesee“ und der Parkplätze aufrecht. Hierzu zäh-
len auch Reinigungsarbeiten.
Rettungsschwimmer werden bei der Rutschanlage einge-
setzt. Die Voraussetzung für die Stelle eines Rettungsschwim-
mers ist das DLRG-Rettungsschwimmabzeichen in Silber (mit 
Nachweis Erste Hilfe Kurs), und ein Mindestalter von 18 Jahren.
Die Beschäftigung ist auf den 14.09.2025 begrenzt. Bei 
schlechter Witterung ist ein Einsatz in der Regel nicht mög-
lich. Wenn Sie an einer Mitarbeit interessiert sind, melden Sie 
sich bitte persönlich oder telefonisch beim Sport- Kulturamt,  
Tel. 780-108.
Jürgen Hoffmann, Sport und -Kulturamt, Organisation und ED
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Bekanntmachung über die Durchführung des 
Volksbegehrens „XXL-Landtag verhindern!“ 

über das „Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes – 
Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise  

und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“

In Baden-Württemberg wird das Volksbegehren „XXL-Landtag 
verhindern!“ über das „Gesetz zur Änderung des Landtags-
wahlgesetzes – Aufblähung des Landtags durch Reduktion der 
Wahlkreise und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden“ durch-
geführt, weil es von mindestens 10.000 wahlberechtigten Bürge-
rinnen und Bürgern zulässigerweise beantragt wurde. Der Ge-
setzentwurf, der Gegenstand des Volksbegehrens ist, wurde von 
den Initiatoren des Volksbegehrens erstellt.
Eine Unterstützung des Volksbegehrens kann im Rahmen der 
freien oder amtlichen Sammlung erfolgen.
1.	 Bei der freien Sammlung, die am Montag, dem 5. Mai 2025 

beginnt, besteht die Möglichkeit, sich innerhalb eines Zeit-
raums von sechs Monaten, also bis Dienstag, dem 4. Novem-
ber 2025, in von den Vertrauensleuten des Volksbegehrens 
oder deren Beauftragten ausgegebene Eintragungsblätter zur 
Unterstützung des Volksbegehrens einzutragen.

	 Bei der freien Sammlung hat die oder der Eintragungsberech-
tigte auf dem Eintragungsblatt den Familiennamen, die Vor-
namen, das Geburtsdatum, die Anschrift (Hauptwohnung) 
sowie den Tag der Unterzeichnung anzugeben und dies per-
sönlich und handschriftlich zu unterschreiben. Durch Ankreu-
zen muss bestätigt werden, dass vor der Unterzeichnung des 
Eintragungsblattes die Möglichkeit bestand, den Entwurf der 
Gesetzesvorlage und deren Begründung einzusehen.

	 Eintragungen, die die unterzeichnende Person nicht eindeutig 
erkennen lassen, weil sie z. B. unleserlich oder unvollständig 
sind, oder die erkennbar nicht eigenhändig unterschrieben 
sind oder das Datum der Unterzeichnung fehlt, sind ungül-
tig. Das Eintragungsblatt ist für die Bescheinigung des Ein-
tragungsrechts spätestens bis Dienstag, dem 4. November 
2025 der Gemeinde einzureichen, in der die unterzeichnende 
Person ihre Wohnung hat (bei mehreren die Hauptwohnung) 
oder der gewöhnliche Aufenthalt besteht.

2.	 Bei der amtlichen Sammlung werden bei den Gemeindever-
waltungen während der allgemeinen Öffnungszeiten Eintra-
gungslisten zur Unterstützung des Volksbegehrens aufgelegt. 
Die amtliche Sammlung dauert drei Monate von Montag, dem 
5. Mai 2025 und endet am Montag, dem 4. August 2025. 

	 Die Eintragungsliste für die Gemeinde Forst wird in der Zeit 
vom 5. Mai 2025 bis 4. August 2025 im Rathaus, Bürgerbüro, 
Weiherer Str. 1, 76694 Forst zu folgenden Öffnungszeiten:�  
montags und dienstags von 9.00 Uhr bis 15.00 Uhr�  
donnerstags von 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 
19.00 Uhr und freitags von 9.00 Uhr bis 12.00 Uhr

	 für Eintragungswillige zur Eintragung bereitgehalten.
	 Der Zugang ist rollstuhlgeeignet möglich.
	 Eintragungsberechtigte können bei der amtlichen Sammlung ihr 

Eintragungsrecht nur in der Gemeinde ausüben, in der sie ihre 
Wohnung, bei mehreren Wohnungen ihre Hauptwohnung ha-
ben. Eintragungsberechtigte ohne Wohnung können sich in der 
Gemeinde eintragen, in der sie sich gewöhnlich aufhalten. Eine 
Eintragung in die bei der Gemeinde ausgelegte Eintragungsliste 
kann erst erfolgen, wenn die Gemeinde aufgrund der dort vor-
handenen melderechtlichen Angaben feststellt, dass die Person 
eintragungsberechtigt ist. Eintragungswillige, die den Gemein-
debediensteten nicht bekannt sind, haben sich auf Verlangen 
auszuweisen. Eintragungswillige sollten daher zur Eintragung 
ihren Personalausweis oder Reisepass mitbringen.

3.	 Eintragungsberechtigt in die Eintragungsliste oder das Ein-
tragungsblatt ist nur, wer im Zeitpunkt der Unterzeichnung 
im Land Baden-Württemberg zum Landtag wahlberechtigt ist. 
Dies sind alle Personen, die am Tag der Eintragung
•	 mindestens 16 Jahre alt sind,
•	 die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen,

•	 seit mindestens drei Monaten in Baden-Württemberg ihre 
Wohnung (bei mehreren Wohnungen die Hauptwohnung) 
haben oder sich sonst gewöhnlich aufhalten, und

•	 nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind. Vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind Personen, die ihr Wahlrecht infolge 
Richterspruchs verloren haben.

4.	� Jeder Eintragungsberechtigte darf sein Eintragungsrecht nur 
einmal ausüben, folglich nur eine Unterstützungsunterschrift 
leisten.

5.	� Die Unterschrift auf dem Eintragungsblatt oder der Eintra-
gungsliste kann nur persönlich und handschriftlich geleistet 
werden. Wer nicht unterschreiben kann, aber das Volksbe-
gehren unterstützen will, muss dies bei der Gemeinde zur 
Niederschrift erklären. Dies ersetzt die Unterschrift.

6.	� Gegenstand des Volksbegehrens ist der folgende Gesetzent-
wurf mit Begründung. Dieser wird von den Vertrauensleuten 
der Antragsteller oder deren Beauftragten bei der Ausgabe der 
Eintragungsblätter zur Einsichtnahme bereitgehalten und bei 
der Gemeinde im Eintragungsraum zur Einsicht ausgelegt:

„Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes
Der Landtag wolle beschließen, dem nachstehenden Gesetzent-
wurf seine Zustimmung zu erteilen:

Gesetzentwurf zum Volksbegehren „XXL-Landtag verhindern!“
Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes –  

Aufblähung des Landtags durch Reduktion der Wahlkreise 
und Direktmandate von 70 auf 38 vermeiden

A. Zielsetzung
Dieser Gesetzentwurf führt eine effektive Begrenzung der Land-
tagsgröße ein, um die Kosten des Landesparlaments für die Steu-
erzahlerinnen und Steuerzahler in Grenzen zu halten. Indem die 
Anzahl der Wahlkreise und damit gleichzeitig die Anzahl der 
Direktmandate erheblich verringert wird, wird die Möglichkeit 
reduziert, dass eine Partei Überhangmandate erringt, die dann 
zu Ausgleichsmandaten für die anderen Parteien führen, denen 
der Einzug in den Landtag gelingt. Damit wird eine Aufblähung 
des Landtags in hohem Maße unwahrscheinlich und der Landtag 
verbleibt mit allenfalls geringfügigen Abweichungen bei seiner 
Sollgröße von 120 Abgeordneten.

B. Wesentlicher Inhalt
Die Gesetzesänderung hat zwei wesentliche Merkmale. Statt der 
bisher 70 Wahlkreise für die Wahl zum Landtag von Baden-Würt-
temberg wird der Zuschnitt der 38 baden-württembergischen 
Wahlkreise für die Wahl zum Deutschen Bundestag für die Wahl 
zum Landtag von Baden-Württemberg verwendet. Statt bisher 70 
Direktmandate werden so nur noch 38 Direktmandate vergeben, 
82 Mandate werden über die von den Parteien zu bestimmenden 
Landeslisten nach der Maßgabe des Zweitstimmenergebnisses 
verteilt. Das führt im Vergleich zum Ist-Zustand zu einer erheb-
lichen Reduzierung des Risikos, dass eine Partei wesentlich mehr 
Direktmandate erringen kann, als ihr nach dem Zweitstimmener-
gebnis zustünden und somit diese Überhangmandate bei allen 
weiteren Parteien, denen der Einzug in den Landtag von Baden-
Württemberg gelingt, mit Ausgleichsmandaten ausgeglichen 
werden müssen, um den Wählerwillen nach dem Zweitstimmen-
ergebnis in der Sitzverteilung im Landtag von Baden-Württem-
berg adäquat zu repräsentieren.

C. Alternativen
Beibehaltung der jetzigen Regelung.

D. Kosten für die öffentlichen Haushalte
Die vorgesehenen Änderungen im Landtagswahlrecht zielen auf 
eine Beschränkung von Kosten ab. Die Höhe der potenziellen Ein-
sparung kann nicht bestimmt werden, da niemand das Wahlverhal-
ten der Bürgerschaft in der Zukunft kennt. Neben den Kosten für die 
administrative Umsetzung der Gesetzesänderung entstehen keine 
weiteren über das Maß des Jetzt-Zustands hinausgehenden Kosten.

E. Kosten für Private
Keine.
Der Landtag wolle beschließen,
dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu erteilen:
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9 Neckar-Zaber Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Abstatt, Beilstein, Bracken-
heim, Cleebronn, Flein, Güglingen, Ilsfeld, 
Lauffen am Neckar, Leingarten, Neckarwest-
heim, Nordheim, Pfaffenhofen, Talheim, Un-
tergruppenbach, Zaberfeld
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Affalterbach, Benningen am 
Neckar, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, 
Bönnigheim, Erdmannhausen, Erligheim, 
Freiberg am Neckar, Freudental, Gemmrig-
heim, Großbottwar, Hessigheim, Ingersheim, 
Kirchheim am Neckar, Löchgau, Marbach am 
Neckar, Mundelsheim, Murr, Oberstenfeld, 
Pleidelsheim, Sachsenheim, Steinheim an der 
Murr, Tamm, Walheim

10 Heilbronn Stadtkreis Heilbronn
Vom Landkreis Heilbronn
die Gemeinden Bad Friedrichshall, Bad Rappe-
nau, Bad Wimpfen, Eberstadt, Ellhofen, Eppin-
gen, Erlenbach, Gemmingen, Gundelsheim, 
Hardthausen am Kocher, Ittlingen, Jagsthau-
sen, Kirchardt, Langenbrettach, Lehrensteins-
feld, Löwenstein, Massenbachhausen, Möck-
mühl, Neckarsulm, Neudenau, Neuenstadt am 
Kocher, Obersulm, Oedheim, Offenau, Roig-
heim, Schwaigern, Siegelsbach, Untereises-
heim, Weinsberg, Widdern, Wüstenrot

11 Schwäbisch 
Hall – 
Hohenlohe

Hohenlohekreis
Landkreis Schwäbisch Hall

12 Backnang –
Schwäbisch
Gmünd

Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Abtsgmünd, Bartholomä, 
Böbingen an der Rems, Durlangen, Eschach, 
Göggingen, Gschwend, Heubach, Heuchlin-
gen, Iggingen, Leinzell, Lorch, Mögglingen, 
Mutlangen, Obergröningen, Ruppertshofen, 
Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Sprait-
bach, Täferrot, Waldstetten
Vom Rems-Murr-Kreis
die Gemeinden Allmersbach im Tal, Althütte, 
Aspach, Auenwald, Backnang, Burgstetten, 
Großerlach, Kirchberg an der Murr, Murrhardt, 
Oppenweiler, Spiegelberg, Sulzbach an der 
Murr, Weissach im Tal

13 Aalen – 
Heidenheim

Landkreis Heidenheim
Vom Ostalbkreis
die Gemeinden Aalen, Adelmannsfelden, Bop-
fingen, Ellenberg, Ellwangen (Jagst), Essin-
gen, Hüttlingen, Jagstzell, Kirchheim am Ries, 
Lauchheim, Neresheim, Neuler, Oberkochen, 
Rainau, Riesbürg, Rosenberg, Stödtlen, Tann-
hausen, Unterschneidheim, Westhausen, Wört

14 Karlsruhe-
Stadt

Stadtkreis Karlsruhe

15 Karlsruhe-
Land

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bretten, Dettenheim, Eggen-
stein-Leopoldshafen, Ettlingen, Gondels-
heim, Graben-Neudorf, Karlsbad, Kraichtal, 
Kürnbach, Linkenheim-Hochstetten, Malsch, 
Marxzell, Oberderdingen, Pfinztal, Rheins-
tetten, Stutensee, Sulzfeld, Waldbronn, Walz-
bachtal, Weingarten (Baden), Zaisenhausen

16 Rastatt Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Rastatt

17 Heidelberg Stadtkreis Heidelberg
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Dossenheim, Edingen-Ne-
ckarhausen, Eppelheim, Heddesheim, Hems-
bach, Hirschberg an der Bergstraße, Ilves-
heim, Ladenburg, Laudenbach, Schriesheim, 
Weinheim

Gesetz zur Änderung des LandtagswahlgesetzesArtikel 1
Änderung des Landtagswahlgesetzes

Das Landtagswahlgesetz in der Fassung vom 15. April 2005, das 
zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (GBl. S. 237) 
geändert worden ist, wird wie folgt geändert:
1.	 In § 1 Absatz 2 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ ersetzt.
2.	 In § 5 Absatz 1 Satz 1 wird die Zahl „70“ durch die Zahl „38“ 

ersetzt.
3.	 Die Anlage zu § 5 Absatz 1 Satz 2 wird wie folgt gefasst:

„Anlage
(Zu § 5 Absatz 1 Satz 2)

Einteilung des Landes in Wahlkreise für die Wahlen zum 
Landtag von Baden-Württemberg

Nr. Name Gebiet
1 Stuttgart I Vom Stadtkreis Stuttgart

die Stadtbezirke Birkach, Degerloch, Hedel-
fingen, Möhringen, Plieningen, Sillenbuch, 
Stuttgart-Mitte, Stuttgart-Nord, Stuttgart-
Süd, Stuttgart-West, Vaihingen

2 Stuttgart II Vom Stadtkreis Stuttgart
die Stadtbezirke Bad Cannstatt, Botnang, Feu-
erbach, Mühlhausen, Münster, Obertürkheim, 
Stammheim, Stuttgart-Ost, Untertürkheim, 
Wangen, Weilimdorf, Zuffenhausen

3 Böblingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Aidlingen, Altdorf, Böblin-
gen, Bondorf, Deckenpfronn, Ehningen, Gär-
tringen, Gäufelden, Grafenau, Herrenberg, 
Hildrizhausen, Holzgerlingen, Jettingen, Le-
onberg, Magstadt, Mötzingen, Nufringen, 
Renningen, Rutesheim, Schönaich, Sindelfin-
gen, Weil der Stadt, Weil im Schönbuch

4 Esslingen Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichwald, Altbach, Balt-
mannsweiler, Deizisau, Denkendorf, Esslingen 
am Neckar, Hochdorf, Köngen, Lichtenwald, 
Neuhausen auf den Fildern, Ostfildern, Plo-
chingen, Reichenbach an der Fils, Wendlingen 
am Neckar, Wernau (Neckar)

5 Nürtingen Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinden Steinenbronn, Waldenbuch
Vom Landkreis Esslingen
die Gemeinden Aichtal, Altdorf, Altenriet, 
Bempflingen, Beuren, Bissingen an der Teck, 
Dettingen unter Teck, Erkenbrechtsweiler, 
Filderstadt, Frickenhausen, Großbettlingen, 
Holzmaden, Kirchheim unter Teck, Kohlberg, 
Leinfelden-Echterdingen, Lenningen, Neck-
artailfingen, Neckartenzlingen, Neidlingen, 
Neuffen, Notzingen, Nürtingen, Oberboihin-
gen, Ohmden, Owen, Schlaitdorf, Unterensin-
gen, Weilheim an der Teck, Wolfschlugen

6 Göppingen Landkreis Göppingen
7 Waiblingen Vom Rems-Murr-Kreis

die Gemeinden Alfdorf, Berglen, Fellbach, 
Kaisersbach, Kernen im Remstal, Korb, Leu-
tenbach, Plüderhausen, Remshalden, Ru-
dersberg, Schorndorf, Schwaikheim, Urbach, 
Waiblingen, Weinstadt, Welzheim, Winnen-
den, Winterbach

8 Ludwigsburg Vom Landkreis Böblingen
die Gemeinde Weissach
Vom Landkreis Ludwigsburg
die Gemeinden Asperg, Ditzingen, Eber-
dingen, Gerlingen, Hemmingen, Korntal-
Münchingen, Kornwestheim, Ludwigsburg, 
Markgröningen, Möglingen, Oberriexingen, 
Remseck am Neckar, Schwieberdingen, Sers-
heim, Vaihingen an der Enz



8  | �  Mitteilungsblatt Forst · 17. April 2025 · Nr. 16

18 Mannheim Stadtkreis Mannheim
19 Odenwald – 

Tauber
Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis

20 Rhein-Neckar Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Angelbachtal, Bammental, 
Dielheim, Eberbach, Epfenbach, Eschelbronn, 
Gaiberg, Heddesbach, Heiligkreuzsteinach, 
Helmstadt-Bargen, Leimen, Lobbach, Malsch, 
Mauer, Meckesheim, Mühlhausen, Neckar-
bischofsheim, Neckargemünd, Neidenstein, 
Nußloch, Rauenberg, Reichartshausen, Sand-
hausen, St. Leon-Rot, Schönau, Schönbrunn, 
Sinsheim, Spechbach, Waibstadt, Walldorf, 
Wiesenbach, Wiesloch, Wilhelmsfeld, Zuzen-
hausen

21 Bruchsal – 
Schwetzingen

Vom Landkreis Karlsruhe
die Gemeinden Bad Schönborn, Bruchsal, 
Forst, Hambrücken, Karlsdorf-Neuthard, Kro-
nau, Oberhausen-Rheinhausen, Östringen, 
Philippsburg, Ubstadt-Weiher, Waghäusel
Vom Rhein-Neckar-Kreis
die Gemeinden Altlußheim, Brühl, Hocken-
heim, Ketsch, Neulußheim, Oftersheim, Plank-
stadt, Reilingen, Schwetzingen

22 Pforzheim Stadtkreis Pforzheim
Enzkreis

23 Calw Landkreis Calw
Landkreis Freudenstadt

24 Freiburg Stadtkreis Freiburg im Breisgau
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Au, Bötzingen, Bollschweil, 
Breisach am Rhein, Ebringen, Ehrenkirchen, 
Eichstetten am Kaiserstuhl, Gottenheim, Hor-
ben, Ihringen, March, Merdingen, Merzhau-
sen, Pfaffenweiler, Schallstadt, Sölden, Um-
kirch, Vogtsburg im Kaiserstuhl, Wittnau

25 Lörrach –
Müllheim

Landkreis Lörrach
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Auggen, Bad Krozingen, Ba-
denweiler, Ballrechten-Dottingen, Buggin-
gen, Eschbach, Hartheim am Rhein, Heiters-
heim, Müllheim, Münstertal/Schwarzwald, 
Neuenburg am Rhein, Staufen im Breisgau, 
Sulzburg

26 Emmendingen 
– Lahr

Landkreis Emmendingen
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Ettenheim, Fischerbach, Frie-
senheim, Haslach im Kinzigtal, Hofstetten, 
Kappel-Grafenhausen, Kippenheim, Lahr/
Schwarzwald, Mahlberg, Meißenheim, Müh-
lenbach, Ringsheim, Rust, Schuttertal, Schwa-
nau, Seelbach, Steinach

27 Offenburg Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Achern, Appenweier, Bad 
Peterstal-Griesbach, Berghaupten, Biberach, 
Durbach, Gengenbach, Hohberg, Kappel-
rodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, 
Nordrach, Oberharmersbach, Oberkirch, Of-
fenburg, Ohlsbach, Oppenau, Ortenberg, Ot-
tenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, 
Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, See-
bach, Willstätt, Zell am Harmersbach

28 Rottweil – 
Tuttlingen

Landkreis Rottweil
Landkreis Tuttlingen

29 Schwarzwald-
Baar

Schwarzwald-Baar-Kreis
Vom Ortenaukreis
die Gemeinden Gutach (Schwarzwaldbahn), 
Hausach, Hornberg, Oberwolfach, Wolfach

30 Konstanz Landkreis Konstanz

31 Waldshut Landkreis Waldshut
Vom Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
die Gemeinden Breitnau, Buchenbach, Eisen-
bach (Hochschwarzwald), Feldberg (Schwarz-
wald), Friedenweiler, Glottertal, Gundelfin-
gen, Heuweiler, Hinterzarten, Kirchzarten, 
Lenzkirch, Löffingen, Oberried, St. Märgen, St. 
Peter, Schluchsee, Stegen, Titisee-Neustadt

32 Reutlingen Landkreis Reutlingen
33 Tübingen Landkreis Tübingen

Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Bisingen, Burladingen, Grossel-
fingen, Hechingen, Jungingen, Rangendingen

34 Ulm Stadtkreis Ulm
Alb-Donau-Kreis

35 Biberach Landkreis Biberach
Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Aichstetten, Aitrach, Bad 
Wurzach, Kißlegg

36 Bodensee Bodenseekreis
Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Herdwangen-Schönach, Ill-
mensee, Pfullendorf, Wald

37 Ravensburg Vom Landkreis Ravensburg
die Gemeinden Achberg, Altshausen, Amt-
zell, Argenbühl, Aulendorf, Bad Waldsee, 
Baienfurt, Baindt, Berg, Bergatreute, Bodn-
egg, Boms, Ebenweiler, Ebersbach-Musbach, 
Eichstegen, Fleischwangen, Fronreute, Grün-
kraut, Guggenhausen, Horgenzell, Hoßkirch, 
Isny im Allgäu, Königseggwald, Leutkirch im 
Allgäu, Ravensburg, Riedhausen, Schlier, Un-
terwaldhausen, Vogt, Waldburg, Wangen im 
Allgäu, Weingarten, Wilhelmsdorf, Wolfegg, 
Wolpertswende

38 Zollernalb –
Sigmaringen

Vom Landkreis Sigmaringen
die Gemeinden Bad Saulgau, Beuron, Bingen, 
Gammertingen, Herbertingen, Hettingen, 
Hohentengen, Inzigkofen, Krauchenwies, 
Leibertingen, Mengen, Meßkirch, Neufra, 
Ostrach, Sauldorf, Scheer, Schwenningen, 
Sigmaringen, Sigmaringendorf, Stetten am 
kalten Markt, Veringenstadt
Vom Zollernalbkreis
die Gemeinden Albstadt, Balingen, Bitz, Daut-
mergen, Dormettingen, Dotternhausen, Geis-
lingen, Haigerloch, Hausen am Tann, Meßs-
tetten, Nusplingen, Obernheim, Ratshausen, 
Rosenfeld, Schömberg, Straßberg, Weilen unter 
den Rinnen, Winterlingen, Zimmern unter der 
Burg

Artikel 2
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft.
Begründung:
A. 	 Allgemeiner Teil
Die Anzahl der Wahlkreise bestimmt die Höchstzahl der direkt 
zu wählenden Abgeordneten. Sie ist damit wesentlicher Faktor 
für die Maximalgröße des Landtags von Baden-Württemberg. Sie 
fungiert daher gleichsam als natürliche Bremse für die Anzahl der 
auszugleichenden Überhangmandate. Die Anzahl der direkt zu 
wählenden Abgeordneten kann durch den zusätzlich hinzuge-
kommenen Faktor des Stimmensplittings durch die Einführung 
der Zweitstimme bei der Wahlrechtsreform vom 6. April 2022 zu 
einer erheblichen Aufblähung des Parlaments führen. Eine Re-
duktion der Anzahl der Wahlkreise für die Wahl zum 18. Landtag 
von Baden-Württemberg minimiert diese Gefahr in erheblichem 
Maße und stellt gleichzeitig die Arbeitsfähigkeit des Parlaments 
durch die unveränderte und bewährte Bewahrung der Sollgrö-
ße von 120 Abgeordneten sicher. Die Reduktion des Risikos einer 
Aufblähung gewährleistet damit, die entstehenden Kosten für 



Mitteilungsblatt Forst · 17. April 2025 · Nr. 16�   |  9

Wahrscheinlichkeit dazu, dass die Zuschnitte bereits den Erfor-
dernissen des Wahlrechts genügen, was die Höchstabweichun-
gen in der Anzahl der Wahlberechtigten betrifft.
Zu Artikel 2 - Inkrafttreten
Bereits die kommende Landtagswahl wird im Zweistimmenwahl-
recht erfolgen, weshalb die Reduktion der Wahlkreise auch bereits 
zur kommenden Wahl erfolgen sollte. Überdies müssen sich die Par-
teien für die Aufstellungen ihrer Kandidaten und Landeslisten vorbe-
reiten können. Das Inkrafttreten sollte deshalb rasch erfolgen.“

Aus den  
Gemeinderatsfraktionen

Freie WählerFreie Wähler

Ostergruß 2025
Die Fraktion der Freien Wähler 
Forst wünscht Ihnen und Ih-
ren Lieben ein frohes und ge-
segnetes Osterfest! Möge die-
se Zeit des Neubeginns und 
der Hoffnung Ihnen Freude, 
Frieden und schöne Momen-
te im Kreise Ihrer Familie und 
Freunde bringen. Wir danken 
Ihnen für Ihr Vertrauen und 
Ihre Unterstützung und freu-
en uns darauf, gemeinsam mit 
Ihnen auch weiterhin positive 
Impulse für unsere Gemeinde 
zu setzen.
Frohe Ostern wünscht Ihnen
Ihre Fraktion der Freien Wäh-
ler Forst
Für Sie im Gemeinderat: Marie-Luise Frank, Claudia Schnepf,  
Patrick Wiedemann, Ulrike Wiedemann, Marion Ziadi, Markus Zieger

MustertextBündnis 90/Die Grünen

Grüner Rückblick auf die Gemeinderatssitzung vom 7. April 
– Zwischen Dorffest, Tier- und Vogelpark und Mundart: 	
Forst lebt Gemeinschaft
In der April-Sitzung des Gemeinderats ging es um Themen, die 
das Miteinander in unserer Gemeinde direkt betreffen – von ju-
gendlichem Engagement über die Zukunft unserer Vogelparks 
bis hin zur kulturellen Identität Forsts.
Dem Antrag zur Durchführung eines verkaufsoffenen Sonntags 
im Rahmen des Dorffests am zweiten Sonntag im August haben 
wir zugestimmt. Gleichzeitig halten wir den Termin – mitten in 
den Sommerferien – für wenig ideal. Viele Familien sind zu die-
ser Zeit im Urlaub, was sich auf die Beteiligung auswirken kann. 
Wir verstehen aber, dass dies der einzige Termin war, der ohne 
Überschneidungen mit anderen Vereinsfesten möglich ist. Der 
Jugendgemeinderat leistet hier wertvolle Arbeit, und wir begrü-
ßen es sehr, dass junge Menschen Verantwortung übernehmen 
und das Dorfleben aktiv mitgestalten. Schön wäre es, wenn – wie 
einmal angedacht – jedes Jahr am letzten Wochenende vor den 
Sommerferien ein zentrales Fest stattfinden würde. Das würde 
Kontinuität schaffen und die Planung für alle Beteiligten erleich-
tern. Unser Dank gilt dem Jugendgemeinderat und allen, die zum 
Gelingen beitragen.
Besonders gefreut hat uns die breite Unterstützung für den Wie-
deraufbau der Vogelparks nach der Vogelgrippe. Beide Vereine 
leisten hier Außerordentliches – mit großem Engagement und 
viel Herzblut. Die Parks sind beliebte Ziele für Familien, Schulen 
und Gäste – sie prägen das Bild unserer Gemeinde mit. Aus un-
serer Sicht ist es besonders wünschenswert, dass beim Wieder-

 
� Foto: Patrick Wiedemann

die öffentlichen Haushalte in einem Rahmen zu halten, der nicht 
unkalkulierbar durch das Wahlverhalten der Bevölkerung nach 
oben getrieben werden kann. Zudem würde die Arbeitsfähigkeit 
des Parlaments unter einer zu hohen Anzahl an Abgeordneten 
vielfältig leiden, beispielhaft sei der hohe Aufwand für zusätzlich 
benötigte oder umzustrukturierende Räumlichkeiten – etwa des 
Plenarsaals – sowie die Erstausstattung zusätzlicher Mandatsträ-
ger mit den für die Mandatsarbeit notwendigen Arbeitsmitteln 
erwähnt. Die Reduktion der Anzahl der Wahlkreise und damit der 
erringbaren Direktmandate wirkt dem mit der bereits erfolgten 
Umstellung auf ein Zweistimmenwahlrecht hinzugekommenen 
Faktor des Stimmensplittings als potenziellem Treiber der Parla-
mentsgröße entgegen, entlastet die öffentlichen Haushalte und 
stellt die Arbeitsfähigkeit des Parlaments sicher.
Die Sollgröße des Landtags von Baden-Württemberg bleibt durch 
den Gesetzentwurf unberührt weiterhin bei 120 Abgeordneten, 
kann diese aber nicht mehr in erheblichem Maße übersteigen.
B.	 Einzelbegründung
Zu Artikel 1 - Änderung des Landtagswahlgesetzes
Zu Nummer 1
Die Anzahl der erringbaren Direktmandate korreliert dann posi-
tiv mit der Parlamentsgröße, wenn die stärkste Partei sehr viele 
Direktmandate erringt, gleichzeitig aber ein Zweitstimmener-
gebnis erreicht, das zu weniger Mandaten führen würde als die 
Anzahl der gewonnenen Direktmandate. Die Differenz zwischen 
der dem Zweitstimmenergebnis entsprechenden Anzahl an er-
rungenen Mandaten und der über diese Zahl hinausgehenden, 
direkt von dieser Partei gewonnenen Mandate nennt man Über-
hangmandate. Diese müssen mit sogenannten Ausgleichsman-
daten so lange bei den anderen Parteien, die den Einzug in den 
Landtag geschafft haben, aufgefüllt werden, bis die Mandatsver-
teilung dem Zweitstimmenergebnis entspricht. Wird die Anzahl 
an Direktmandaten verringert, führt das automatisch auch zu ei-
ner Verringerung des Risikos einer Vergrößerung des Parlaments. 
Dies ist das Ziel des Gesetzentwurfs.
Legt man die Ergebnisse der letzten Wahl zugrunde, die in einem 
Zweistimmenwahlrecht in Baden-Württemberg durchgeführt 
wurde – die Bundestagswahl am 26. September 2021 – und er-
rechnet die Größe des Landtags anhand des Wahlverhaltens der 
Bevölkerung bei dieser Wahl und der Direktmandatsanzahl 70, 
ergibt sich daraus eine Parlamentsgröße von ca. 214 Abgeord-
neten bei einer Sollgröße des Landtags von 120. Legt man die 
Direktmandatsanzahl 38 zugrunde, ergibt sich aus dem Wahlver-
halten der Bevölkerung am 26. September 2021 eine Parlaments-
größe von ca. 120, was der Sollgröße entspricht. Die Änderung 
der Anzahl der Direktmandate auf 38 wird dadurch erreicht, dass 
der Zuschnitt der Wahlkreise durch die Übernahme der Struktur 
der 38 baden-württembergischen Bundestagswahlkreise vorge-
nommen wird, für die je ein Bewerber direkt in den Landtag von 
Baden-Württemberg gewählt wird. Nummer 1 regelt dabei die 
Anzahl der direkt zu wählenden Abgeordneten, Nummer 2 die 
Anzahl der Wahlkreise.
Zu Nummer 2
Die angestrebte Reduktion des Risikos einer Parlamentsaufblä-
hung benötigt zwei Änderungen im Landtagswahlgesetz, da 
für die Reduktion der zu vergebenden Direktmandate auch die 
Reduktion der Wahlkreise vorgenommen werden muss, um pro 
Wahlkreis ein Direktmandat zu gewährleisten. Die beiden zur 
Änderung des Landtagswahlrechts hin zu einem Zweistimmen-
wahlrecht vom Landtag von Baden-Württemberg angehörten 
Sachverständigen haben die Reduktion der Wahlkreismandate 
empfohlen. Prof. Dr. Joachim Behnke konstatiert: „Ideal wäre eine 
Größe von ca. 40 Wahlkreismandaten.“
Der Gesetzentwurf berücksichtigt diese Empfehlung.
Zu Nummer 3
Der Gesetzentwurf stellt überdies sicher, dass eine komplizierte 
Entscheidungsfindung innerhalb der politischen Landschaft, wie 
ein potenzieller Wahlkreiszuschnitt aussehen müsste, nicht not-
wendig wird, indem bereits bestehende Wahlkreise verwendet 
werden, wenngleich für eine andere Wahl.
Die Reduktion der Wahlkreise auf 38 und die Übernahme der Zu-
schnitte der Bundestagswahlkreise führt mit einer sehr hohen 
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aufbau auch der Fokus auf heimische Arten gelegt wird. Diese 
ermöglichen eine naturnahe, pädagogisch wertvolle Gestaltung 
und leisten einen Beitrag zum Arten- und Tierschutz direkt vor 
Ort. Erste Überlegungen in diese Richtung wurden bereits an-
gedeutet – wir hoffen sehr, dass sie weiterverfolgt werden. Wir 
danken allen Beteiligten für ihren Einsatz und wünschen beiden 
Parks eine erfolgreiche Zukunft.
Auch der Bericht des Heimat- und Kulturvereins hat einmal mehr 
gezeigt, wie wertvoll ehrenamtliches Engagement für das kultu-
relle Gedächtnis unserer Gemeinde ist. Die Pflege der Mundart 
ist nicht nur charmant, sondern auch identitätsstiftend – wir un-
terstützen dieses Anliegen ausdrücklich. Besonders begrüßen wir 
die geplante Aufstellung einer Bertha-Benz-Statue in Forst. Ber-
tha Benz steht für Mut, Pioniergeist und die Kraft, an die eigene 
Überzeugung zu glauben – gerade als Frau ihrer Zeit. Das Projekt 
soll zum Jubiläumsjahr realisiert werden – ein starkes Zeichen, 
das wir sehr begrüßen.
Wir wünschen allen Forsterinnen und Forstern ein frohes und 
erholsames Osterfest und ein paar ruhige Tage im Kreise ihrer 
Liebsten.
Für Sie im Gemeinderat
Claudia Greulich und Dr. Sybille Klenzendorf

Fundamt

Es wurden folgende Gegenstände abgegeben
•	 Brille
•	 Kinderuhren
•	 Schlüsselbund
•	 Bluetooth Kopfhörer
•	 Schlüssel
•	 1 Hörgerät
•	 Schlüsselbund (2 Schlüssel)
•	 Handschuhe
•	 Mütze
•	 Zange
Wenn Sie Fragen zu den eingegangen Fundsachen haben, wen-
den Sie sich bitte an das Bürgerbüro unter Tel. 780-200.

Interessant  
und wissenswert

ApothekenbereitschaftsdienstApothekenbereitschaftsdienst

Donnerstag, 17.04.2025
Da Vinci Apotheke im Postcenter, Luisenstr. 10, Tel. 5 05 08 80
Freitag, 18.04.2025
Rühle von Lilienstern’sche Apotheke, Bad Schönborn, Hauptstr. 73, 
Tel. 0 72 53 / 44 21
Samstag, 19.04.2025
Stadt-Apotheke, Bruchsal, Kaiserstr. 95, Tel. 24 84
Sonntag, 20.04.2025
Viktoria-Apotheke, Bruchsal, Prinz-Wilhelm-Str. 1, Tel. 8 20 77
Montag, 21.04.2025
Punkt-Apotheke, Bruchsal, Franz-Sigel-Str. 83, Tel. 93 18 30
Dienstag, 22.04.2025
Altenbürg-Apotheke OHG, Karlsdorf, Bahnhofstr. 6, Tel. 94 81 90
Mittwoch, 23.04.2025
Central-Apotheke, Bruchsal, Bahnhofstr. 3, Tel. 1 74 80
Donnerstag, 24.04.2025
Via Apotheke, Stutensee (Spöck), Friedrichstr. 27, Tel. 07249 / 34 97
Freitag, 25.04.2025
Stadt-Apotheke, Bruchsal, Kaiserstr. 95, Tel. 24 84

Ärztliche BereitschaftsdienstÄrztliche Bereitschaftsdienst

Am Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag von 19 bis 22 Uhr, 
Mittwoch von 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag, Feiertage von 10 
bis 22 Uhr geöffnet. Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist rund um 
die Uhr unter Tel. 116117 (Bruchsal) erreichbar. Die Praxisräume 
befinden sich in den Räumen der Fürst-Stirum-Klinik, Bruchsal 
(Gutleutstraße 1-14). Für Notfälle wählen Sie die 112.
Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr: docdirekt – Kostenfreie Online-
sprechstunde von niedergelassenen Haus- und Kinderärzten, nur 
für gesetzlich Versicherte unter 0711-96589700 oder docdirekt.de.
Den zahnärztlichen Bereitschaftsdienst erreichen Sie unter 
0761/12012000.

Tierärztlicher NotdienstTierärztlicher Notdienst

An Sonn- und Feiertagen ist bei einem Notfall die Tel.-Nr. 0 72 
51/44 14 41 anzurufen. Eine Bandansage informiert über den 
diensthabenden Tierarzt.

WasserhärtegradWasserhärtegrad

WASSERHÄRTEGRAD: circa. 7,8 Grad dH

FundtiereFundtiere

Falls Sie Ihr Haustier vermissen oder Ihnen ein Tier zugelaufen 
ist, wenden Sie sich bitte an das Ordnungsamt im Rathaus, 
Tel.: 780–211. Außerhalb der Sprechzeiten des Ordnungsamtes 
wenden Sie sich bitte an das Tierheim Bruchsal, Kleines Feld 1 
(täglich von 10 bis 16 Uhr), Tel.: 2014. Außerhalb der genann-
ten Öffnungszeiten des Tierheims können Sie die Bereitschafts-
Handynummer 0177 / 2 00 42 89 anrufen, eine Nachricht an die 
E-Mail-Adresse: tierheim.bruchsal@web.de schreiben oder Sie 
kontaktieren das Polizeirevier Bruchsal, Tel.: 726-0.

AltersjubilareAltersjubilare

Wir gratulieren
17.04. Manfred Burkart	�  70 Jahre
20.04. Dr. Reinhard Kühn	�  80 Jahre
20.04. Brigitte Oberschmidt	�  75 Jahre
20.04. Franz Zagar	�  70 Jahre
21.04. Heinz Metzger	� 75 Jahre
23.04. Otmar Wagner	� 85 Jahre
Herzlichen Glückwunsch!

forju – Forster Jugendhaus

Klassenaktionen rund um Ostern
Am Mittwoch, den 9. April besuchte die Klasse 5a das Jugend-
haus. Nach einem gemeinsamen Frühstück ging es bei herrli-
chem Sonnenschein in den Hof. Dort stand eine Schnitzeljagd an. 
Ein paar knifflige Rätsel mussten gemeinsam gelöst werden, um 
die Ostereier zu finden. Mit den ergatterten Eiern ging es dann 
zum Ostereierlauf. Nach ein paar Proberunden fing es an, ernst 
zu werden. Zuerst mussten die Schüler gegen die Zeit antreten. 
Danach ging es paarweise auf den Parcours. Als Abschluss star-
teten dann zwei Gruppen gegeneinander. Mit viel Spaß, Lachen 
und Freude konnte die Klasse zusammen einen schönen Vormit-
tag verbringen.
Ebenfalls ein Osterklassenerlebnis hatten die Klassen 1-4 der 
Astrid-Lindgren-Schule am Freitag, den 11. April im Jugendhaus. 
Auch an diesem Tag konnte man ein wunderschönes Frühlings-
wetter genießen. Nach einer rasanten Ostereiersuche gab es eine 
Runde Hefehasen für die Kinder. Danach wurde das Gelände aus-
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erleben der Regenbogenfisch und seine Freunde das Glück des 
Teilens und wie schön es ist, anderen zu helfen. Es sind diese all-
täglichen, aber so wichtigen Situationen, die jedes Kind erlebt 
und aus denen es gestärkt hervorgehen kann.
eBook - Sachbuch
Bombis, Mirjam: Wir sind dann mal draußen
TOPP, 2022
Kleine Abenteuer warten direkt vor der Haustür, denn Survival 
ist ein Erlebnis für die ganze Familie. Wie baue ich einen Unter-
schlupf bei Regen oder für die Nacht? Wie orientiere ich mich im 
Wald? Dieses Buch bietet Soft-Survival Ideen in der Natur für Groß 
und Klein und hilft, das perfekte Mikorabenteuer mit der ganzen 
Familie zu planen.
Dieses und über 27.000 weitere eMedien finden Sie in der 
Onleihe im Internet unter www.onleihe.de/more.

Kinder

VORLESESTUNDEN-SAMMEL(S)PASS
Gemeinsam mit den Vorleserinnen der Gemeindebücherei in 
die Welt der Geschichten abtauchen:
jeden Donnerstag, 16.30 – 17.00 Uhr
Erhalte für jeden Besuch einen Sticker und für jeden 5. Sticker ein 
Geschenk aus der Schatzkiste.
Einfach vorbeikommen – Platz nehmen – zuhören!

Mittwochsmalerei in der Gemeindebücherei
Jeden Mittwoch zwischen 15.00 und 18.00 Uhr können 
Klein und Groß am Maltisch in der Gemeindebücherei kre-
ativ werden. Holzfarben, Filzstifte, Malvorlagen und weißes 
Papier laden zum Kreativwerden ein.
Ohne Anmeldung: Einfach vorbeikommen – Platz neh-
men – losmalen!
Die Teilnahme ist kostenfrei.

15. bis 26. April
Eine spannende Entdeckerrallye kreuz und quer

durch die Bücherei wartet in den Osterferien auf dich

und deine Freunde. Löst gemeinsam das vielseitige

Kreuzworträtsel und verdient euch eine kleine

Überraschung (nur solange der Vorrat reicht) :)

Quer durch die Bücherei

Wieso? Weshalb? Warum?

Entdeckerrallye

Gemeindebücherei Forst Langstraße 4 76694 Forst

 
 Foto: .

genutzt. Es wurde Fußball gespielt, Roller gefahren, Seil gesprun-
gen, Tischtennis gespielt und noch vieles mehr. Beim Abschied 
sah man viele glückliche Gesichter. So konnte man gut in die Os-
terferien starten.

 
 Fotos: Jugendhaus

MustertextGemeindebücherei

Frohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht IhnenFrohe Ostern wünscht Ihnen
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 Foto: Bild von Alexandr Firsov auf Pixabay

Buchtipps der Woche
Roman (auch als eBook und eAudio vorhanden)
Quinn, Julia: In Liebe, Ihre Eloise (Bridgerton ; Bd. 5) 
HarperCollins, 2024
Die Brieffreundschaft, die sich zwischen Eloise Bridgerton und Sir 
Phillip Crane entwickelt hat, bedeutet ihm viel. Seit seine Gattin 
einer schweren Krankheit erlag, sehnt er sich nach Gesellschaft. 
Unverhofft geht eines nachts sein Wunsch in Erfüllung, als eine 
Kutsche vorfährt und die Briefschreiberin aussteigt. Aber kaum 
hat er ihr einen ersten Kuss geraubt, erhält Phillip erneut Besuch: 
Eloises vier Brüder verlangen erbost, dass er ihre Schwester heira-
tet, jetzt, da er ihren guten Ruf in Gefahr gebracht hat ... 

Sachbuch
Wochenend und Wohnmobil
BRUCKMANN, 2019
Lernen Sie die schönsten Ausflugsziele Deutschlands kennen 
und erleben Sie einen Kurztrip der besonderen Art. Gespickt mit 
zahlreichen wertvollen Tipps ist der kompakte Reiseführer der 
perfekte Begleiter für unterwegs.

Tonie
Der Regenbogenfisch: Hörbuch ab 5 Jahren mit Liedern
Boxine GmbH, 2024
Er ist der schönste Fisch im ganzen Ozean und sein Schuppen-
kleid schimmert in allen Farben. In dieser Geschichtensammlung 
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Vorlesestunde mit Bürgermeister Bernd Killinger
Dienstag, 29. April, 16.30 Uhr in der Gemeindebücherei
Fantastische Welten, unglaubliche Begegnungen und jede Menge 
Abenteuer erwarten euch bei der Vorlesestunde mit Bürgermeister 
Bernd Killinger. Gemeinsam mit ihm dürft ihr in seine Lieblingskin-
derbücher eintauchen und es euch gemütlich machen.
Und wenn euch dabei eine Frage zu eurer Heimatgemeinde Forst 
einfällt, hat Bürgermeister Killinger sicherlich eine Antwort für 
euch parat.
Einfach vorbeikommen - Platz nehmen - zuhören - Stempel 
sammeln!

WSBS – Lesefreizeit der Gemeindebücherei
Bereits zum 16. Mal findet in der ersten Woche der Pfingstfe-
rien die Lesefreizeit WSBS der Gemeindebücherei statt. WSBS 
– das steht für WaldSpaghettiBuchstabenSpaß – und be-
schreibt sehr gut das Programm, das die Kinder erwartet.
Gemeinsam werden in diesem Jahr Sagen aus der griechi-
schen Mythologie gelesen, die von Theaterpädagogin Re-
nata Messing von der Musik- und Kunstschule in ein kleines 
Theaterstück umgesetzt werden. Dieses wird fleißig geprobt, 
es werden Kulissen gebastelt und Kostüme geschneidert. 
Die Kinder erwarten lustige Spiele, kreative Basteleien und 
am Ende der Lesefreizeit findet dann die Theateraufführung 
für die ganze Familie statt.
Die Freizeit richtet sich an Kinder von 8 bis 12 Jahren.
Sie findet vom 10. bis 13. Juni, täglich von 10.00 bis 16.30 
Uhr, an der Grillhütte Forst statt.
Die Teilnahmegebühr beträgt 70 Euro, darin enthalten 
sind ein warmes Mittagessen, Getränke und Knabberei-
en.
Anmeldung: bis 10. Mai möglich

Erwachsene

Do, 8. Mai, 19.30 Uhr
Gemeindebücherei Forst

Eintritt: 9 Euro
Karten erhältlich in derGemeindebücherei Forst
Langestr. 4, 76694 Forst,Tel: 07251/780-280
Mail: info@gemeindebuecherei-forst.de

SPIEGEL
Bestseller

 
� Foto: © Nadine Menger

Ivar Leon Menger, Jahr-
gang 1973, ist Schriftstel-
ler, Diplom-Designer und 
Regisseur. Bekannt wurde 
er durch seine erfolgrei-
chen Hörspielserien 
›Ghostbox‹ und ›Monster 
1983‹, für die er mit der 
Goldenen Schallplatte 
ausgezeichnet wurde. 
2022 erschien sein Thriller-
debüt ›Als das Böse kam‹, 
das in mehrere Sprachen 
übersetzt und für den 
französischen Krimipreis 
2025 nominiert wurde, ein 
Jahr darauf ›Angst‹. Sein 
dritter Thriller ›Finster‹ 
wurde ein SPIEGEL-Best-
seller.
Mit Spannung, Raffinesse 

und einer großen Portion Sympathie liest Ivar Leon Menger am 
Donnerstag, 8. Mai um 19.30 Uhr in der Gemeindebücherei aus 
seinem Thriller und gewährt kleine Einblicke in sein Autorenle-
ben.
Der Thriller „Finster“ spielt in Katzenbrunn, im Jahr 1986. Der drei-
zehnjährige Nikolaus wird vermisst. Nicht zum ersten Mal ist ein 
Jugendlicher spurlos aus dem Dorf im Odenwald verschwunden. 
Der jüngste Vorfall ruft Hans J. Stahl auf den Plan. Der Kommissar 
a.D. hat mit dem Mann, den alle nur den „Greifer“ nennen, noch 
eine Rechnung offen. Und die will er endlich begleichen. Doch 
dann verschwindet das nächste Kind …

Kindergärten

MustertextKindertagesstätte Buntstift

Der Elternbeirat lädt ein …

 
� Foto: Elternbeirat

MustertextKindertagesstätte Spatzennest

Ostergrüße aus dem Spatzennest

Ostertaschen-Spende vom Cap-Markt Forst� Foto: Spatzennest Forst

Eine Woche vor Ostern und den diesjährigen Osterferien im Spat-
zennest zogen schon die ersten Hasen, Karotten, Ostereier und 
Küken in die Gruppen ein. Die Kinder sangen Osterlieder, bemal-
ten Eier und pflanzten Kresse ein. Außerdem erfuhren die Kinder 
die Ostergeschichte von Palmsonntag über Gründonnerstag und 
Karfreitag bis hin zum Ostersonntag.


